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Kommunalwahlen 2026 -
Übersicht von Fristen bis zu dem Kommunalwahltermin
 
 
Die Wahlen der Abgeordneten der kommunalen Vertretungen – der Rat der Stadt 
Laatzen und die Ortsräte Laatzen, Rethen, Gleidingen, Ingeln-Oesselse – finden am 
13.09.2026 statt.
 
Gerne gebe ich Ihnen eine Übersicht der wichtigsten Fristen
 
a) Aufstellung von Wahllisten: Bereits jetzt besteht die Möglichkeit der 
Wahlversammlung und evtl. Delegiertenversammlung zur Bestimmung der 
Bewerbenden.
 
b) Bildung des Wahlausschusses: Dieser wird in der ersten Jahreshälfte 2026 
gebildet. Hierzu werden die im Wahlgebiet vertretenden Parteien und Wählergruppen
vorab durch die Gemeindewahlleitung aufgefordert Mitglieder und stellvertretende 
Mitglieder des Wahlausschusses vorzuschlagen. Die Mitglieder des 
Wahlausschusses dürfen selbst nicht kandidieren.
 
c) Wahlbekanntmachung der Wahlleitung über die Zahl der Abgeordneten, die Zahl 
und die Abgrenzung der Wahlbereiche, die Höchstzahl der auf einem Wahlvorschlag 
zu benennen Bewerberinnen und Bewerber und die Zahl der erforderlichen 
Unterschriften für Wahlvorschläge: Die Bekanntmachung wird bis spätestens 
16.05.2026 erfolgen. Mit der Bekanntmachung erfolgt die Aufforderung zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen.
 
d) Einreichung der Wahlvorschläge: Diese sind bis spätestens 20.07.2026, 18 Uhr 
bei der Gemeindewahlleitung einzureichen. Hierfür ist das Muster nach § 32 Abs. 1 
S. 1 Niedersächsische Kommunalwahlordnung (NKWO) zu verwenden. Dieses wird 
mit der Wahlbekanntmachung unter c) durch die Stadt Laatzen zur Verfügung 
gestellt. Sofern die Direktwahl am gleichen Tag wie die Wahlen der Abgeordneten 
stattfindet, sind innerhalb der Frist auch Wahlvorschläge zur Direktwahl einzureichen.
 
e) Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge: Der Wahlausschuss 
entscheidet über die Zulassung der Wahlvorschläge bis zum 29.07.2026. Die 
Gemeindewahlleitung gibt diese anschließend bekannt.
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f) Versand der Wahlbenachrichtigungskarten an die wahlberechtigten Personen: 
Diese erhalten die wahlberechtigten Personen bis spätestens 23.08.2026.
 
g) Beantragung des Wahlscheins (Briefwahlunterlagen): Die Briefwahlstelle wird vom
24.08.2026 bis 11.09.2026 geöffnet sein. 
 
 
Im Auftrag
 
 
 
Hauke Schröder
 
 
 
 
 




